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ZEITGESPRÄCH

Der Referentenentwurf 
zur Rentenreform

Die Bundesregierung hat kürzlich den „ Diskussions- und Referentenentwurf eines 
Rentenreformgesetzes 1992“ vorgelegt. Stefan Höpfingervom Bundesministenum 
für Arbeit und Sozialordnung erläutert den Entwurf Rudolf Dreßler und Professor 

Winfried Schmähl nehmen Stellung.

Stefan Höpfinger

Rentenreformgesetz 1992 -  Erneuerung durch Anpassung 
und Weiterentwicklung

Am 14. November 1988 hat der 
Bundesminister für A rbeit und 

Sozialordnung den „D iskussions
und Referentenentwurf eines Ren
tenreformgesetzes 1992“ vorge
legt. Der Entwurf basiert m aßgeb
lich auf der Regierungserklärung 
von Bundeskanzler Kohl vom 18. 
März 1987 und gibt den D iskus
sionsstand in den Koalitionsfraktio
nen und dem Bundesm inisterium  
für Arbeit und Sozialordnung w ie
der. Er enthält -  entsprechend se i
ner Bezeichnung als „D iskussions
entwurf“ -  keine abschließenden 
Festlegungen, sondern bietet eine
-  nunmehr allerdings konkretisierte
-  Grundlage für weitere G espräche 
mit den Parteien, m it den Sozia l
partnern und mit allen, die die 
Rentenreform m itgestalten und -  
auch das gehört dazu -  m itverant
worten wollen. Ziel ist es, die 
Reform der gesetzlichen A lters
sicherung, soweit wie m öglich, in 
einem breiten Konsens zu verw irk
lichen.

Über die Notwendigkeit der Re
form noch in dieser Legislaturpe
riode sind sich wohl alle einig. Bei
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den notwendigen Maßnahmen 
kann es nicht um kurzfristige Lösun
gen gehen, sondern die Aufgabe 
besteht darin, der gesetzlichen Ren
tenversicherung eine langfristig so
wohl sozia lpolitisch als auch finanz
politisch tragfähige Grundlage zu 
geben. Denn A lterssicherung muß 
auf dauerhafte Verläßlichkeit ange
legt sein, sie muß auch den jungen 
Beitragszahlern eine Perspektive 
bieten, daß sie als G egenleistung 
für die heute und in Zukunft gezah l
ten Beiträge im A lter angem essene 
Rentenansprüche ableiten können.

Die G ründe für den Reform bedarf 
sind zahlre ich und vielschichtig. 
Wenn sich -  w ie das zu erwarten ist 
-  das Verhältnis von Beitragszah
lern zu Rentnern verändert, weil

□  sich die Lebenserwartung er
höht,

□  das Rentenzugangsalter sinkt 
und

□  vor allem in Zukunft m it einem 
spürbaren Rückgang der Bevölke
rung im erw erbsfähigen A lter ge
rechnet werden muß,

m üssen die Strukturen der Renten
versicherung so geändert werden, 
daß sie auch bei einem veränderten 
Beitragszahler-Rentner-Verhältnis 

Bestand haben. Die dem ogra
phisch bedingte M ehrbelastung 
muß auf alle Beteiligten angem es
sen und tragbar verteilt werden.

Die Bundesregierung hat sich in 
Übereinstim m ung mit fast allen poli
tisch relevanten Gruppen, m it den 
Sozialpartnern, m it den Kirchen, m it 
der Selbstverwaltung der Renten
versicherung dazu entschieden, die 
Problem e im  Rahmen des beste
henden System s anzugehen. Das 
bedeutet: ein klares Bekenntnis zur 
lohn- und beitragsbezogenen 
Rente. Nur ein durch einkom m ens
orientierte Beiträge aufgebauter 
Rentenanspruch ist im Verhältnis 
zum einzelnen Beifragszahler ge
recht und is t -  was ebenso wichtig 
ist -  verfassungsrechtlich ge
schützt.

Eine Reform innerhalb des ge l
tenden System s unterstreicht die 
Funktion der Renten als Lebens
standardsicherung. Dazu gehört je 
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doch, daß sich verfügbare Renten 
und verfügbare Arbeitnehm ere in
kommen im G leichschritt entwik- 
keln, und das verbietet, daß die 
Renten von den verfügbaren E in
kommen der Arbeitnehm er abge
koppelt werden. Die Renten sollen 
daher in Zukunft nicht mehr stärker 
steigen als die Netto-Löhne. A nde
rerseits sollen die Rentner aber w e i
terhin Anteil an den Lohnste igerun
gen, die Produktivitätszuwächse 
weitergeben und Kaufkraftverluste 
ausgleichen, haben.

Ein weiterer Eckpunkt der Struk
turreform  ist die Erhöhung des Bun
deszuschusses. Die Probleme der 
dem ographischen Entwicklung kön
nen nicht allein von der Rentenver
sicherung und ihren Beitragszah
lern gelöst werden, da dann Bei
tragssätze entstehen würden, bei 
denen m ehr in die Rentenversiche
rung eingezahlt wurde als anschlie
ßend herauskom m t. Deshalb muß 
sich auch der Bund angem essen an 
den Lasten der dem ographischen 

Entw icklung beteiligen.

Nach den Vorstellungen der Koa
lition und des Bundesarbeitsm in i
sterium s soll der Bundeszuschuß 
künftig nicht nur entsprechend dem 
durchschnittlichen Anstieg der B rut
toarbeitsverdienste des vergange
nen Jahres, sondern zusätzlich ent
sprechend einem Anstieg des Bei
tragssatzes in der Rentenversiche
rung für das jeweilige Jahr erhöht 
werden. Dadurch wird der Bund 
künftig w ie ein Beitragszahler be
handelt. Wenn also künftig die A us
gaben der Rentenversicherung stär
ker steigen als die Einnahmen, weil 
z.B. die Zahl der Renten zunim m t 
oder die Zahl der Beitragszahler ab
nimmt, und wenn deshalb der Bei
tragssatz angehoben werden muß, 
dann steigt auch der Bundeszu
schuß zusätzlich entsprechend 
dem  Anstieg des Beitragssatzes. 
Diese vorgesehene Neuregelung 
wird sich bewähren, weil sich der
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Bund langfristig vor allem an den La
sten aus der Veränderung des 
A ltersaufbaus der Bevölkerung be
teiligt. Insofern ist sie eine trag fä
hige Grundlage für die Reform.

Anhebung der Altersgrenzen

Die dem ographischen Verände
rungen, also die gestiegene und 
weiter steigende Lebenserwartung 
und die infolge des G eburtenrück
gangs geringer werdende Zahl von 
Beitragszahlern, m achen es auf 
Dauer unverzichtbar, als Instrument 
zur Bewältigung der auf die Renten
versicherung zukom m enden Pro
bleme auch eine Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit einzusetzen. Der 
D iskussions- und Referentenent
wurf des Rentenreform gesetzes 
1992 enthält zudem  den Vorschlag, 
die A ltersgrenzen von 63 Jahren 
und 60 Jahren für vorzeitige Alters-
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renten vom Jahre 1995 an in Jahres
stufen von sechs M onaten g le ich
zeitig anzuheben. Dies würde dazu 
führen, daß die heutige A lters
grenze von 63 für das sogenannte 
flexible A ltersruhegeld im Jahre 
1999 und die A ltersgrenze von 60 
Jahren für das A ltersruhegeld für Ar
beitslose und Frauen im Jahre 2005 
bei 65 Jahren angekom m en sein 
wird. Die A ltersgrenze von 60 Jah
ren für das A ltersruhegeld für 
Schw erbehinderte sow ie für Berufs
unfähige und E rwerbsunfähige soll 
nach diesem  Vorschlag von der A n
hebung ausgenom m en werden. Die 
angehobenen A ltersgrenzen für die 
A ltersrenten sollen jedoch flexibel 
sein. Durch die Berücksichtigung 
des A lters bei der Inanspruch
nahme der A ltersrente m ittels eines 
Zugangsfaktors werden Vor- oder 
Nachteile durch einen vorzeitigen 
oder aufgeschobenen Rentenbe
zug ausgeglichen. W eiterhin ist vor
gesehen, daß Altersrenten auch als 
Teilrenten von einem Drittel, der 
Hälfte oder zwei Dritteln der zuste
henden A ltersrente in Anspruch ge
nom m en werden können. Bei Teil
renten gibt es entsprechend höhere 
H inzuverdienstgrenzen als bei vo l
len A ltersrenten.

Angesichts der derzeitigen Ar
be itsm arktsituation gehört sicher
lich Mut zu einer solchen Ankündi
gung. Andererseits haben die Alters
grenzen für die Lebensplanung der 
Versicherten, aber auch für die Per
sonalplanung der Betriebe große 
Bedeutung, so daß Entscheidungen 
in d iesem  Bereich rechtzeitig erfo l
gen müssen. W egen des notwendi
gen Vertrauensschutzes muß daher 
die Strukturreform  auch hierüber 
bereits heute K larheit schaffen.

Verbesserung
der Beitragsgerechtigkeit

Ein weiterer Schw erpunkt ist die 
Verbesserung der Beitragsgerech
tigkeit durch eine Neuordnung der
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beitragsfreien und beitragsgem in
derten Zeiten. Die Mängel des ge l
tenden Rechits sollen künftig im 
Rahmen einer Gesamtleistungsbe
wertung beseitigt werden. Bei der 
neuen Gesamtleistungsbewertung 
soll auf die bisherige Anrechnungs
voraussetzung der Halbbelegung 
und die damit verbundenen Zufällig
keiten verzichtet werden.

Beitragsfreie und beitragsgem in
derte Zeiten sollen nach dem Ge
samtwert der Beiträge bewertet 
werden, so daß künftig auch fre iw il
lig gezahlte Beiträge im m er einbe
zogen werden und außerdem nicht 
mehr nach dem Beitragswert für 
einzelne belegte Kalendermonate 
unterschieden wird. Zwölf Monate 
mit Halbtagsarbeit sollen gleich viel 
wert sein wie sechs M onate mit 
Ganztagsarbeit. Für alle Versicher
ten soll künftig auf das gesam te Ver
sicherungsleben vom 16. Lebens
jahr bis zum Versicherungsfall abge
stellt werden, so daß ein früher fre i
williger Beitrag bzw. Pflichtbeitrag 
z.B. für Wehr- oder Z ivildienst oder 
ein später Versicherungsfall sich 
nicht mehr nachteilig auswirken 
kann.

Familienbezogene Elemente

Ein wichtiger Schwerpunkt des 
Rentenreformgesetzes 1992 soll 
der Ausbau der fam ilienbezogenen

Elem ente des Rentenrechts sein. 
Hierzu enthält der D iskussions- und 
Referentenentwurf vor allem  fo l
gende Vorschläge:

Die rentenbegründende und ren
tenste igernde Anrechnung von Kin
dererziehungsjahren soll von bisher 
einem auf drei Jahre ausgedehnt 
werden, allerd ings erst für Geburten 
ab dem Jahre 1986. Die Aufwendun
gen für die Anrechnung dieser Z e i
ten sollen künftig in die Rentenversi
cherung einbezogen werden. Dazu 
soll der Bundeszuschuß oder Bun
desbeitrag zur Rentenversicherung 
um die Aufwendungen für die K in
dererziehungszeiten im Jahre 1991, 
das sind voraussichtlich 4,8 Mrd. 
DM, erhöht werden. Der so erhöhte 
Bundesbeitrag wird dann entspre
chend der Entw icklung der Löhne 
und des Beitragssatzes fo rtge
schrieben. Mit d ieser F inanzaus
stattung kann die Rentenversiche
rung die Aufwendungen auch für 
das zweite und dritte K indererzie
hungsjahr, die erst nach dem  Jahre 
2000 allm ählich anfallen, m itfinan
zieren.

Zeiten der K indererziehung bis 
zur Vollendung des 10. Lebensjah
res des K indes und Zeiten der 
Pflege eines Schw erpflegebedürfti
gen -  diese zeitlich unbegrenzt -  
sollen künftig in besonderer Weise 
im Rentenrecht berücksichtigt wer

den: Zum  einen sollen diese Zeiten 
bei der Erm ittlung des G esam tle i
stungswertes für die Bewertung von 
beitragslosen und beitragsgem in
derten Zeiten m it m indestens 75%  
des Durchschnittsentgelts a ller Ver
sicherten bewertet werden, und au
ßerdem sollen sie auf die große War
tezeit von 35 Jahren für die vorze i
tige A ltersrente angerechnet wer
den.

Wahrung der sozialen 
Symmetrie

Da die dem ographischen Ent
wicklungen Folgen einer gesam tge
sellschaftlichen Entwicklung sind, 
dürfen die sich hieraus ergebenden 
Lasten nicht allein zu einem Sonder
opfer für die Rentenversicherung 
werden. Die Lasten m üssen v ie l
m ehr in verg le ichbarerW eise von al
len öffentlich-rechtlichen A lterssi
cherungssystem en getragen wer

den. Das bedeutet keine Aufgabe 
des historisch gewachsenen, ge
gliederten System s der A lterssiche
rung, sondern bei W ahrung der Ei
genständigkeit der System e wird 
man nicht umhin können, aus den 
für die gesetzliche Rentenversiche
rung unverm eidlichen Maßnahmen 
sinngem äße Konsequenzen z.B. 
auch für die Beam tenversorgung 
und die Zusatzversorgung des ö f
fentlichen Dienstes zu ziehen. Dies 
ist nicht nur aus finanziellen Grün-
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den geboten, sondern auch vor a l
lem aus G ründen der sozialen Sym 
metrie.

Das Rentenrecht soll im Rahmen 
der Rentenreform  neu system ati
siert und als 6. Buch in das Sozia l
gesetzbuch eingeordnet werden. 
Von dieser Neuordnung ist eine in
haltliche Vereinfachung und mehr 
Transparenz des Rentenrechts zu 
erwarten.

Die im D iskussions- und Refe
rentenentwurf des Rentenreform ge
setzes 1992 enthaltenen (Maßnah
men sind durchaus ausreichend 
und geeignet, die Rentenversiche
rung langfristig auf eine sowohl so
zia lpolitisch als auch finanziell trag
fähige Grundlage zu stellen. Sie 
sind deshalb geeignet, weil auch für 
die Zeiträum e nach dem  Jahre 2010 
die strukturelle O rientierung stimmt

und erforderlichenfalls ein M aßnah
m enpotentia l zur Nachsteuerung 
zur Verfügung steht. Das Renten
versicherungssystem  ist anpas
sungsfähig und flexibel und bietet 
genügend vie le Ansatzpunkte, um 
auch einem  künftigen G esetzgeber 
eine Steuerung der Rentenversi
cherung in einer W eise zu erm ögli
chen, daß die Grundprinzipien dieses 
Systems Bestand haben werden.

Rudolf Dreßler

Strukturreform der Alterssicherung

Die Situation der Alterssicherung 
ist in der Tat dram atisch, wenn 

auch einstweilen,d. h. für die näch
sten zwei oder m aximal drei Jahre, 
die Rentenkassen noch zah lungsfä
hig sind. Mit insgesam t vier Sparge- 
setzen hat die jetzige Bundesregie
rung an den Renten herum laboriert. 
Aber die schon seit Jahren offen
kundigen Finanzierungsproblem e 
der A lterssicherung, bedingt durch 
die Verschiebungen im A ltersauf
bau der Bevölkerung und die anhal
tende ungünstige A rbe itsm arktent
wicklung, sind völlig ungelöst.

In dem eigenen offiziellen Zahlen
werk der Regierung, dem neuen 
Rentenanpassungsbericht 1988, 
sum m ieren sich die Sum m en zu un
faßbaren G rößenordnungen: In der 
15-Jahres-Rechnung fehlen bis 
zum Jahre 2002 je nach Variante 
zw ischen 345 Mrd. DM im günstig
sten und rund 470 Mrd. DM im un
günstigsten Fall.

W ir haben dam it zu rechnen, daß 
-  wenn nichts geschieht -  der Ren
tenversicherungsbeitrag im Jahre 
2000 annähernd 2 3 % , im Jahre 
2010 über 25 %  und im Jahre 2020 
rund 30 % erreichen wird.
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Aber nicht allein in der R entenver
sicherung der A rbeiter und A nge
stellten gibt es solche Probleme, 
auch die anderen A lterssicherungs
system e sind betroffen, auch wenn 
es kaum Statistiken über diese Sy
stem e und erst recht keine regie
rungsam tlichen Prognosen gibt. 
Nur eine Zahl hierzu als Illustration: 
nach den Berechnungen des Pro- 
gnos-lnstitutes werden die Beam 
tenpensionen im Jahre 2015 mehr 
als 55%  der Sozialle istungen der 
G ebietskörperschaften beanspru
chen, im Jahre 2030 gar annähernd 
70 % .

Langfristig wird sich also die Fi
nanzierungsproblem atik der A lters
versorgung so zuspitzen, daß die 
System frage gestellt ist. Das hat ein 
Konservativer w ie B iedenkopf rich
tig analysiert, auch wenn er die fa l
schen Schlüsse daraus zieht. Recht 
hat er, wenn er sagt, daß m it ein 
paar kleinen Reparaturen, w ie sie 
je tzt der A rbeitsm in ister plant, die 
weitere Existenz der lohn- und be i
tragsbezogenen Lebensstandard
sicherung über die Jahrtausend
wende hinaus nicht zu s ichern ist 
und daß darüber hinaus auch das

Problem der A ltersarm ut völlig un
gelöst bleibt. Unrecht hat er aber, 
wenn e r die Rentenversicherung für 
nicht reform ierbar erklärt und alles 
niederwalzen will.

Strukturveränderndes 
Reformkonzept

Die Auffassung der SPD ist inso
fern zu B iedenkopf völlig konträr: 
Nach unserer M einung wird die bei- 
trags- und lohnbezogene Lebens
standardsicherung auch in Zukunft 
funktionieren. Aber das setzt w irk li
che Reform en voraus, die die Struk
turen verändern. Das heißt zum  Bei
spiel:

□  Begrenzung des Anstiegs der 
lohnbezogenen Sozialkosten durch 
Erschließung neuer F inanzierungs
quellen fü rd ie  Rentenversicherung,

□  gerechtere, gezie ltere und 
gleichm äßigere Nutzung der für die 
A lterssicherung insgesam t verfüg
baren Finanzierungsm ittel, d. h. 
Um verte ilung von Besitzständen in 
der A lterssicherung und Abkehr 
vom traditionellen berufsständi
schen Ordnungsm odell.

W IR TSC HAFTSD IEN ST 1989/1
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Die Grundzüge des Reform pro
gramms der SPD sind im August 
1988 als Teil des „Sozialpolitischen 
Programms“ vom M ünsteraner Par
teitag beschlossen worden. Auf d ie
ser Basis ist in der SPD-Bundes- 
tagsfraktlon ein detailliertes Kon
zept ausgearbeitet worden.

Ein Teil dieses Konzepts ist eine 
Neuauflage und Weiterentwicklung 
des Rentenreform-Gesetzentwur
fes, den die SPD-Fraktion im De
zember 1984 beschlossen und ein
gebracht hat. Dazu gehören;

□  die schrittweise W iederherstel
lung voller Rentenversicherungs
beiträge der Bundesanstalt für Ar
beit,

□  die Beteiligung des Bundes am 
Risiko der wechselnden Alterslast in 
der Rentenversicherung,

□  die neue Rentenformel m it der 
Parallelität von Renten- und Netto
lohnanstieg,

□  die Reform der beitragslosen 
Zeiten ohne Verschlechterung für 
Frauen, Arbeitslose und Kranke,

□  die Einbeziehung der Beitrags
zeiten ab 1973 in die Rente nach 
Mindesteinkommen, durch die Ren
tennachteile aus niedrigen Arbeits
löhnen ausgeglichen werden.

Neu gegenüber unserem G esetz
entwurf von 1984 sind aber die e i
gentlichen Strukturreformelemente, 
die über Änderungen innerhalb des 
begrenzten Rahmens der Renten
versicherung der Arbe iterund Ange
stellten und ihrer herkömmlichen 
Struktur hinausgehen. Dabei geht 
es vor allem um drei Schwerpunkte:

□  Die Einführung einer Sozialen 
Grundsicherung im A lter und bei In
validität. Anders als B iedenkopf mit 
seiner Grundrente wollen w ir die 
Versicherungsrenten nicht erset
zen, sondern wir wollen sie nur 

durch bedarfsbezogene und steuer
finanzierte Zusatzleistungen ergän

WIRTSCHAFTSDIENST 1989/1

zen, allerd ings im institutioneilen 
Rahmen der Rentenversicherung 
und ohne daß Sozialhilfe in An
spruch genom m en werden muß. 
Die Kosten dafür soll der Bund den 
Rentenversicherungsträgern erstat
ten.

Harmonisierung der 
Alterssicherungssysteme

□  Die Harm onisierung der A lterssi
cherungssystem e. Das ist eine der 
w ichtigsten Fragen der A lterssiche
rungsreform. Auch die Angehörigen 
der verschiedenen Sonder- und Zu
satzversorgungssystem e sollen so
lidarisch zur S icherung ihrer A lters
versorgung beitragen, zum al sie 
häufig ohnehin eine viel bessere 
Versorgung zu erwarten haben und 
oftmals, zum indest im Verhältnis zu 
den Leistungsansprüchen, ge
ringere F inanzierungsbeiträge auf
zubringen haben. Nur wenn die La
sten der dem ographischen Verän
derung künftig auf m öglichst viele 
Schultern verteilt werden, wird auf 
lange Sicht das System  der einkom- 
mens- und beitragsbezogenen A l
terssicherung überleben können.

Zur Harm onisierung der A lterssi
cherungssystem e gehört vo r allem 
die Angle ichung zw ischen der Be
am tenversorgung und der Renten
versicherung. Das ergibt sich aus 
dem quantitativen G ewicht der Be
am tenversorgung im Sozialbudget.

H ier schlagen w ir unter anderem 
vor, einen offenen A ltersversor
gungsbeitrag der Beam ten einzu
führen, allerd ings stufenweise und 
mit einer sozialen F lankierung zu
gunsten der unteren und mittleren 
Besoldungsgruppen. Der Beam ten
beitrag ist fü r uns, das ist w ichtig, 
kein Sonderopfer der Beamten für 
die Rentenkasse der A rbeiter und 
Angestellten, sondern ein Beitrag, 
den w ir ihnen zur langfristigen S i
cherung ihrer eigenen Pensionen 
abverlangen müssen. Das läßt sich

auch zahlenm äßig illustrieren: 
W ürde die Beam tenversorgung fi
nanziert w ie die Rentenversiche
rung, m it Beiträgen und einem 
Staatszuschuß von etwas über 
17% , dann müßte es einen Beam 
tenbeitrag von etwas über 32 %  ge
ben, rund 16% für die Beamten 
selbst, rund 16% für den D ienst
herrn. Bis zum Jahr 2000 müßte die
ser Prozentsatz auf über 3 9 % . bis 
2010 auf fast 45 % und im darauffo l
genden Jahrzehnt wahrschein lich 
über 50 % hinaus steigen.

Einführung eines 
Wertschöpfungsbeitrages

□  Die Einführung eines W ert
schöpfungsbeitrages. Dabei geht 
es einerseits um die Flankierung 
der A ltersversorgung gegenüber 
den Risiken der technologischen 
Entwicklung. Zum anderen dürfen 
die zusätzlichen Belastungen des 
G enerationenvertrages nicht allein 
dem Faktor A rbeit zugerechnet und 
nicht allein über steigende Versiche
rungsbeiträge um gelegt werden. 
Denn dies hätte nicht nur w irt- 
schafts- und beschäftigungspoli
tisch schädliche Ausw irkungen, 
sondern würde früher oder später 
die Akzeptanz des gesam ten Versi
cherungssystem s in Frage stellen.

Deswegen fordert die SPD. die 
Sozialversicherungsbeiträge der Ar
beitgeber auf eine erweiterte 
Grundlage zu stellen, um einseitige 
Belastungen des Faktors Arbeit 
durch die Kosten der sozialen S i
cherung zu verm eiden und die Un
ternehm en entsprechend ihrer w irt
schaftlichen Leistungsfähigkeit zur 
Finanzierung der sozialen S iche
rung heranzuziehen. Dies ist keine 
Rationalisierungs- oder investi
tionsstrafsteuer, sondern eine Maß
nahme, um die W ettbewerbsgleich
heit zw ischen lohn- und kapitalin
tensiver Produktion zu fördern und 
die F inanzierung der Sozia lle istun
gen zu sichern.
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Mit der konkreten Ausgestaltung 
des W ertschöpfungsbeitrages -  vö l
lige Um wandlung der A rbeitgeber
belträge oder zusätzlicher W ert
schöpfungsbeitrag unter Beibehal
tung der lohnbezogenen Beiträge -  
haben w ir uns lange und intensiv be
faßt. W ir haben uns schließlich für 
die Um wandlung der lohnbezoge
nen Arbeitgeberbeiträge in einen 
Beitrag auf die  gesam te B ruttow erf
schöpfung entschieden. Anfangs 
soll diese Um stellung aufkom m ens
neutral sein, in den Folgejahren soll 
sie aber, allm ählich anwachsend, e i
nen deutlichen finanziellen M ehrer
trag bringen. Das letztere ist w ich
tig, denn es ist die Voraussetzung 
dafür, daß sich das Projekt „W ert
schöpfungsbeitrag“ überhaupt lohnt.

Mit dem  W ertschöpfungsbeitrag 
eng verknüpft ist auch unser Vor
schlag einer allgem einen Renten
versicherungspflicht der Selbständi
gen. Der W ertschöpfungsbeitrag ist 
näm lich die Voraussetzung dafür, 
die Versicherungspflicht so auszu
gestalten, daß sie für die kleinen 
Selbständigen tragbar ist, aber 
auch nicht die Arbeitnehm er be la
stet. Die rentenversicherungspflich
tigen Selbständigen sollen nach un
serem Konzept, wie die A rbe itneh
mer, nur den halben Beitrag zahlen, 
der fehlende „Arbeitgeberbeitrag" 
soll über den W ertschöpfungsbei

trag abgedeckt werden, der inso
fern die zusätzliche Funktion einer 
Umlage der Unternehm er für die A l
terssicherung der Selbständigen 
übernehm en soll.

Verbesserungsvorschläge

Grundsätzlich wäre es aus der 
Sicht der SPD-Bundestagsfraktion 
zu begrüßen, wenn es gelänge, bei 
der bevorstehenden Rentenreform 
über die Parteigrenzen hinweg zu 
einer gem einsam en Lösung zu 
kommen. Dies läge auch im Inter
esse der Rentner und Beitragszah
ler, denn nur bei einer mit breiter 
M ehrheit verabschiedeten Reform 
gibt es dauerhafte Verläßlichkeit 
und die Gewähr, daß nicht bei jedem  
Regierungswechsel erneut Ä nde
rungen im Rentenrecht vorgenom 
men werden.

Was die Verhandlungen ergeben, 
ist noch ungewiß. Der bislang vom 
Bundesarbeitsm in ister vorgelegte 
sogenannte „D iskussions- und Re
ferentenentwurf“ zur Rentenreform 
ist nach unserer Auffassung unge
nügend. Die SPD-Bundestagsfrak
tion wird daher versuchen, bei den 
Verhandlungen u. a. fo lgende Ver
besserungen zu erreichen:

□  Verbesserung der Bundeszu
schußregelung und deutliche Betei

ligung des Bundes an der w achsen
den A lterslast in der Rentenversi
cherung;

□  Preisgabe des Planes, die A l
tersgrenzen ab 1995 zu erhöhen;

□  Verbesserung der M indestsiche
rung im A lter durch Ausbau der 
Rente nach M indesteinkom m en zur 
Dauerlösung und Einstieg in eine 
Soziale G rundsicherung im Alter 
und bei Invalidität;

□  Reform der be itragslosen Zeiten 
ohne Nachteile für Frauen, Kranke 
und Arbeitslose;

□  Korrektur der 1984 erfolgten Ver
schlechterungen bei den Berufs
und Erwerbsunfähigkeitsrenten;

□  E instieg in die Harm onisierung 
der un terschiedlichen A lterssiche
rungssystem e.

Inw ieweit es uns gelingen wird, 
solche Positionen durchzusetzen, 
ist offen. Fest steht jedoch, daß die 
SPD sich an einer gem einsam en 
Lösung nur dann beteiligen wird, 
wenn es eine w irklich soziale und 
solide Reform wird und wenn sozia l
dem okratische Positionen eine 
deutliche Berücksichtigung finden. 
Anderenfalls wird die SPD ihre eige
nen rentenpolitischen Vorstellun
gen aus der O pposition heraus of
fensiv vertreten.

W infried Schmähl

Anforderungen an die bevorsteiiende Renten reform

Die allseits für notwendig geha l
tene und schon lange ange

kündigte Reform der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist nun in das 
entscheidende parlam entarisch-po
litische Stadium getreten. Dem vom 
Bundesm inister für Arbeit und S o
zia lordnung vorgelegten „D iskus
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sions- und Referentenentwurf eines 
Rentenreform gesetzes 1992“ lie 
gen bereits w ichtige politische 
G rundentscheidungen und W ei
chenstellungen zugrunde, die w e it
gehend auch -  trotz Deklarierung 
als „D iskussionsentw urf“ -  nicht 
mehr im weiteren Verlauf zur D ispo

sition stehen dürften, zum al die Aus
sagen der Regierungskoalition, der 
SPD und der Sozia lpartner dicht 
beie inanderliegen. Im Laufe des 
Entscheidungsprozesses wird je
doch darauf zu achten sein, daß die 
konkrete Ausgestaltung der Maß
nahm en auch tatsächlich m it den für
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wichtig erachteten G rundpositionen 
vereinbar ist. Kritische Beobach
tung ist sicher notwendig -  dies ze i
gen bereits manche aktuelle Vor
schläge.

Der vom Bundesarbeitsm inister 
vorgelegte Entwurf enthält Vor
schläge für eine Anpassung der ge
setzlichen Rentenversicherung an 
sich wandelnde strukturelle Bedin
gungen, vor allem im Altersaufbau 
der Bevölkerung. Es bestätigt sich, 
daß der lange benutzte Ausdruck 
von der „S trukturreform “ der Ren
tenversicherung unzutreffend, ja  ir
reführend für das ist, was im Zen
trum der Reformüberlegungen 
steht.

Im Verlaufe der nun rund lOOjähri- 
gen Geschichte der gesetzlichen 
Rentenversicherung war es immer 
wieder notwendig, dieses zentrale 
Alterssicherungssystem den sich 
wandelnden Umständen anzupas
sen. Dennoch wurde an wichtigen 
Kernelementen festgehalten, so der 
Einkommensbezogenheit der Ren
tenversicherung hinsichtlich der 
Rentenberechnung und Rentenan
passung, der Vorstellung, daß e i
gene Leistung zur A ltersvorsorge 
und spätere Gegenleistung (Ren
tenzahlung) in einem Entspre
chungsverhältnis stehen sollen, der 
damit weitgehend verknüpften lohn
bezogen erfolgenden Beitragsfi
nanzierung, daneben aber auch am 
„sozialen Ausgleich" (interperso
nelle Einkommensumverteilung), 
Es gibt gute, auch ökonomisch ge
wichtige Gründe, an dieser G rund
konzeption festzuhalten.

Wichtige
Vertrauensstabilisierung

Welche Anforderungen sind nun 
an eine solche system erhaltende 
Reform der Rentenversicherung zu 
stellen? Nur wenige G esichts
punkte können hier genannt wer
den.

Von zentra ler Bedeutung ist, daß 
durch die zu ergreifenden M aßnah
men Vertrauen in die Rentenversi
cherung geschaffen bzw. stabilisiert 
wird, das System  akzeptiert, als er
ha ltenswert und längerfristig erhalt
bar angesehen wird. Dies ist wohl 
die w ichtigste Voraussetzung für die 
künftige F inanzierungsbereitschaft 
und das H innehm en von Belastun
gen. Um dies zu erreichen, muß ein 
klares und langfristig orientiertes 
Reform konzept realisiert werden, 
das deutlich werden läßt, daß das 
System langfristig, bei ökonomisch 
vertretbaren W irkungen finanzier
bar ist und dabei eine Lastverteilung 
vorgenom m en wird, die als akzepta
bel und fa ir anzusehen ist.

M eines Erachtens sind die jeni
gen nicht gut beraten, die den Zeit

horizont für Reform m aßnahm en 

und -berechnungen z. B. nur bis 

zum Jahre 2010 ausdehnen. In der 

Ö ffentlichkeit ist bekannt, daß die 

dem ographisch bedingten Konse

quenzen für die A lterssicherungssy

stem e vor allem  danach auftreten. 

Insofern werden -  bei gegebenem , 

begrenztem  gegenwärtigen W issen 

-  Antworten erwartet, w ie sich die 

Reform m aßnahm en auch längerfri

stig auswirken. Eigene, früher 

durchgeführte Untersuchungen 

zeigten, daß ähnliche Reform m aß

nahmen. w ie sie je tzt d iskutiert wer

den. auch längerfristig in etwa den 

Effekt haben, den sie im Verlaufe 

der nächsten rund 20 Jahre hätten, 

nämlich den sonst erforderlichen 

Anstieg des Beitragssatzes in etwa 
zu halbieren. W enn dies auch beim 

politisch derzeit d iskutierten Maß

nahm enbündel der Fall ist. so er

scheint es m ir sinnvoll, dies auch 

entsprechend der Ö ffentlichkeit 

deutlich zu machen, d. h. auch Be

rechnungen vorzulegen, die deut

lich über das Jahr 2010 hinausrei

chen. Sonst dürfte den Vorstößen 

zur grundlegenden System ände

rung nicht w irksam  genug begegnet 
werden können.

Anforderungen an 
die Einzelmaßnahmen

Ein klares, auf eindeutigen Z ie l
vorstellungen basierendes Konzept 
ist u. a. deshalb w ichtig, da nicht a l
lein eine einzige M aßnahme ausrei
chend ist, um die langfristige finan
zielle S tabilisierung des A lterssiche
rungssystem s zu erreichen, son
dern ein M aßnahm enbündel, das 
unter Umständen zu unterschiedli
chen Zeitpunkten verw irklicht wird. 
Die E inzelmaßnahm en sollten auf
e inander abgestim m t sein, sich er
gänzen und einzeln wie in ihrer G e
sam theit der Realisierung der für re
levant erachteten w irtschafts- und 
sozialpolitischen Z iele dienen.

Hierzu gehört auch, daß die Maß
nahmen auf der Ausgaben- wie auf 
der E innahm enseite m iteinander 
kom patibel sind. Im Zusam m en
hang m it der Bem essung von Zah
lungen aus öffentlichen Haushalten 
an die Rentenversicherung ist dies 
von zentra ler Bedeutung. Vertei- 
lungs- und allokationspolitisch läßt 
sich begründen, daß Maßnahmen 
des interpersonellen E inkom m ens
ausgleichs („sozia ler Ausgle ich“ ) 
und andere allgem eine Staatsauf
gaben, die -  z. B. aus Zweckm äßig
keitsüberlegungen -  über den Ren
tenversicherungshaushalt abgewik- 
kelt werden sollen, aus öffentlichen 
Haushalten finanziert werden soll
ten. Es ist also deutlich zu unter
scheiden zw ischen der institu tionel
len Abw icklung einerseits und der 
F inanzierungszuständigkeit ande
rerseits. F inanzierung von Renten
ausgaben durch Mittel, die die Ge
bietskörperschaften (insbesondere 
der Bund) der Rentenversicherung 
zur Verfügung stellen, sind also kei
nesfalls ein W iderspruch zu G rund
vorstellungen eines im Prinzip und 
überw iegend le istungsbezogenen 
Rentenversicherungssystem s (wie
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m eines Erachtens fälschlicher
weise der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesam tw irt
schaftlichen Entwicklung in seinem 
jüngsten G utachten ausführt), son
dern ein notwendiges Element e i
ner sozialen Rentenversicherung, 
zu der aufgrund gesellschaftlicher 
Entscheidung auch sozialer Aus
gleich gehören soll.

Kritische Einwände

Der Referentenentwurf sieht hier 
einerseits klärende Regelungen
vor, indem auch Zeiten des Bezugs 
von Lohnersatzle istung (also z. B. 
bei A rbeitslosigkeit und Krankheit) 
zu Beitragszeiten werden. Anderer
seits enthät der Entwurf aber Vor
schläge, die im Hinblick auf die 
oben erwähnten konzeptionellen 
G rundentscheidungen nicht be frie
digen können: Zum einen bleibt die 
allgem eine Zahlung des Bundes an 
die Rentenversicherung (der jetzige 
Bundeszuschuß, der in Zukunft m ei
nes Erachtens eher m ißverständ
lich als „B undesbe itrag“ bezeichnet 
werden soll) längerfristig weiterhin 
deutlich unter dem Niveau, das aus 
verteilungs- und a llokationspoliti
schen Gründen (Senkung der Lohn
nebenkosten) angem essen wäre. 
Die vorgeschlagene Formel -  der s i
cher schw ierige Verhandlungen mit 
dem  Bundesfinanzm inister voraus
gingen -  verm eidet zwar ein w e ite
res Absinken des Anteils des Bun
deszuschusses an den Rentenaus
gaben, wie er bei unveränderter For
mel der Zuschußbem essung e rfo l
gen würde, führt aber auf längere 
Sicht nur zu einer Stabilisierung, 
nicht zur notwendigen Steigerung 
des Anteils. Das heißt, daß weiter
hin in nicht unbeträchtlichem  Um 
fang auch Maßnahmen der interper
sonellen Einkom m ensum verte ilung 
aus lohnbezogenen Beiträgen fi
nanziertw erden .

Besonders kritisch ist auch die 
Regelung zu beurteilen, nach d e r -
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zum indest längerfristig -  Rentenan
sprüche aufgrund von K indererzie
hung aus lohnbezogenen Beiträgen 
zu finanzieren wären. B isher war 
eindeutig klargestellt, daß es sich 
hier um eine Leistung des Fam ilien
lastenausgleichs handelt, die aus 
M itteln des Bundeshaushaltes fi
nanziert wird. Wenn nun erst einmal 
im Prinzip diese Ausgabenkom po
nente in die beitragsfinanzierten 
Ausgaben eingerechnet wird, wird 
eine Abgrenzung von Beitrags- und 
S teuerfinanzierung in Zukunft w e it
aus schw ieriger durchzuhalten 
sein. Zudem  ist zu erwarten, daß 
Leistungen zugunsten von Kinder
erziehung auch im Rahmen der 
Rentenversicherung in Zukunft 
eher ausgeweitet werden. Die Fi
nanzierung würde dann -  dem nun 
vorgeschlagenen Weg folgend -  m it 
großer W ahrscheinlichkeit ebenfalls 
aus Beiträgen erfolgen.

Abwälzung der 
Staatsausgaben-Flnanzlerung

Um nicht m ißverstanden zu wer
den: Dies ist kein Votum gegen fam i
lienbezogene Leistungen -  auch in 
der gesetzlichen Rentenversiche
rung. Doch sollten Maßnahmen des 
Fam ilienlastenausgleichs nicht aus 
lohnbezogenen Beiträgen -  und da
mit u. a. A rbeitskosten steigernd -  
finanziert werden, nur weil man 
glaubt, Verbesserungen der Fami
lienleistungen über öffentliche 
Haushalte politisch nicht durchset
zen zu können. Der langfristige 
Preis einer weiteren Umwandlung 
des Rentenversicherungssystem s 
in ein allgem eines Um verte ilungs
system sollte bedacht werden. So 
dürfte u. a. die im m er stärkere Ver
w ischung der G renzen zwischen 
lohnbezogenen Beiträgen, denen 
eine Gegenleistung gegenüberste
hen soll, und Steuern, die eben 
ohne Anspruch auf Gegenleistung 
zu zahlen sind, die Abgabenw ider
stände steigern.

W ill man eine Ausweitung fam i
lienbezogener Leistungen -  und 
hierfür g ibt es gute G ründe so 
sollte man eine dafür adäquate 
Form der F inanzierung wählen. 
Dies bedeutet auch, daß zur Finan
zierung solcher Leistungen nicht 
vor allem gerade die K indererzie
henden herangezogen werden sol
len. Das heißt, der Ansatzpunkt liegt 
nicht nur auf der Ausgabenseite, 
sondern vor allem  auch bei der 
Form der M ittelaufbringung. Viel
le icht sollte man einm al über eine -  
zweckgebundene, e inkom m ensbe
zogene -  Abgabe derjenigen nach- 
denken, die keine Kinder aufgezo
gen haben und insofern auch kei
nen Beitrag zum Erhalt des staatli
chen G em einw esens gele istet ha
ben. H ieraus könnte man fam ilien
bezogene Leistungen -  auch in der 
Rentenversicherung -  m itfinanzie
ren.

Die Abwälzung der Staatsausga- 
ben-F inanzierung auf lohnbezo
gene Beiträge ließe auch im Hin
blick auf die Realisierung eines an
deren Vorschlags Zweife l aufkom- 
men: W ürde es längerfristig tatsäch
lich gelingen, eine Aufstockung von 
Renten fü r Personen m it niedrigem 
Einkom m en (wie u. a. von der SPD, 
aber auch dem CDU-Sozialsenator 
Fink gefordert wird) aus öffentlichen 
Haushalten zu finanzieren?

Einbettung in die 
Alterssicherungspolitik

Entscheidungen über die weitere 
Entw icklung der Rentenversiche
rung können nicht isoliert getroffen 
werden. Der Grund dafür ist nicht 
nur die E inbettung der gesam tw irt
schaftlich bedeutenden Rentenver
sicherung in den E inkom m enskreis
lauf der Volksw irtschaft (Rentenaus
gaben erre ichen den Umfang von 
etwa 10%  des Volkseinkommens), 
sondern be isp ie lsweise auch ihre 
Bedeutung für den Arbeitsm arkt
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durch Finanzierung und Leistungs
gestaltung (z. B. A ltersgrenzen).

Darüber hinaus geht es aber 
darum, die Reform der Rentenversi
cherung als Teil der gesam ten A l
terssicherungspolitik zu sehen. Z u
nächst heißt das, daß der B lick auch 
auf andere in größerem Maße durch 
öffentliche Mittel finanzierte A lters
sicherungssysteme zu lenken ist 
(z. B. die Beamtenversorgung, die 
Altersversorgung von A bgeordne
ten, Ministern, Landwirten), aber 
auch auf den Zusam m enhang mit 
betrieblicher Alterssicherung und 
privater Vorsorge (u. a. über die Be
steuerung). Auch im Interesse der 
Akzeptanz von Maßnahmen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
durch die davon Betroffenen w ird es 
erforderlich sein, bereits im unm it
telbaren Zusammenhang m it der 
Rentenreform klare politische Ent
scheidungen über entsprechende 
Reformmaßnahmen u. a. in der Be
amtenversorgung zu treffen.

Institutionalisierung eines
sozialen Berichtssystems

Vor allem bei Maßnahmen, die 
quantitativ so bedeutsam und zeit
lich so weitreichend sind w ie in der 
gesetzlichen Rentenversicherung, 
sind im Rahmen der Entschei
dungsvorbereitungen nicht nur An
forderungen an die Klärung für rele
vant erachteter Ziele zu stellen, son
dern die mit den Maßnahmen ver
bundenen W irkungen sollten m ög
lichst gut abgeschätzt werden. Dies 
setzt u. a. voraus, daß geeignete 
statistische Unterlagen für W ir
kungsanalysen zur Verfügung ste
hen. Die Diskussion über die m ögli
chen Wirkungen des im Referenten
entwurf vorgeschlagenen „G esam t
leistungsmodells“ zur Bewertung 
beitragsloser Zeiten m acht deutlich, 
daß es hieran immer noch in e rhebli
chem Maße mangelt. So sind die 
möglichen Auswirkungen auf ver
schiedene Gruppen der Versicher

ten bei veränderter Anrechnung und 
Bewertung „be itragsloser Z e ilen “ 
zw ischen A rbeitsm in isterium  und 
Versicherungsträgern strittig. Aber 
es liegen m eines W issens auch 
noch keine Untersuchungen dar
über vor, w ie die verschiedenen 
Maßnahmen insgesam t unter
schiedliche G ruppen der A rbeitneh
m er/Rentner einkom mensm äßig 
treffen (z. B, durch veränderte A n 
rechnung von Ausbildungszeiten, 
aber zusätzliche K indererziehungs
zeiten).

Dies zeigt einmal m ehr die Not
wendigkeit e iner regelmäßigen em- 
p irisch-statistischen Durchleuch
tung derTatbestände, die insbeson
dere m it dem  Bereich der A lters
sicherung verbunden sind. Diese 
sollte nicht nur isoliert auf die Ren
tenversicherung bezogen sein, son
dern auch die S ituation in anderen 
System en und den Zusam m enhang 
zw ischen den verschiedenen A lters
s icherungssystem en („dre i Säu
len“ ) berücksichtigen. W eder die ge
genwärtigen Rentenanpassungs
berichte noch das Sozialbudget lie
fern d ies in h inreichendem  Maße. 
Die Institutionalisierung eines so l
chen Berichtssystem s zur A ltersvor
sorge und -Sicherung und ihre regel
mäßige Begutachtung wären Ele
m ente e iner Dauerbeobachtung in 
d iesem  gesellschafts-, w irtschafts- 
und sozialpolitisch w ichtigen Be
reich.

Begrüßenswerte
„Regelbindung“

W ünschenswert wäre es, Fragen 
der A lterssicherung soweit wie m ög
lich der aktuellen tagespolitischen 
D iskussion zu entziehen. Diesem 
Zweck dient d ie  im Referentenent
w urf vorgesehene „R egelbindung", 
bei der das Z iel e iner Stabilisierung 
des Netto-Eckrentenniveaus nicht 
alljährlich durch eine Entscheidung 
über die Anpassung zur D iskussion 
steht, sondern die Anpassung auf

dem Verordnungswege nach Maß
gabe statistischer Indikatoren erfo l
gen soll. G leichzeitig sollen der zum 
Budgetausgleich erforderliche Bei
tragssatz und der entsprechende 
Bundeszuschuß bestim m t werden. 
Auch in Stellungnahm en der SPD 
wird ein solcher Regelm echanis
mus befürwortet. Diese Maßnahme 
könnte vertrauensbildend wirken. 
Es bleibt allerdings abzuwarten, ob 
der G esetzgeber d iesen W eg einer 
gewissen Selbstbindung ta tsäch
lich gehen wird.

Schließlich ist es notwendig, die 
Vorschriften über die M indestrück
lage der Rentenversicherung so zu 
fassen, daß in einem gewissen Um 
fang erfolgende Schwankungen der 
ökonom ischen Aktivität (der Lohn- 
und Beschäftigtenentw icklung) 
nicht zu im m er neuem Entschei
dungsdruck führen. Die M indestre
serve soll e ine gew isse Ausg le ichs
funktion erfüllen. Die gegenwärtige 
Vorschrift über die M indestrücklage 
von nur einer M onatsausgabe ist 
um so weniger ausreichend, wenn 
der erwähnte Regelm echanism us 
nicht verw irklicht wird.

Die je tzt d iskutierte Reform der 
Rentenversicherung gibt noch nicht 
Antworten auf alle schon absehba
ren Zukunftsfragen der A lterssiche
rung. Konsequenzen veränderten 
Erwerbsverhaltens und H interblie
benenversorgung sind nur zwei 
Stichworte. Das Reform vorhaben 
ist ein sachlich w ie zeitlich notwen
diger und dringender Schritt. Die im 
Zentrum  der Vorschläge stehenden 
Maßnahmen weisen m eines Erach
tens w eitgehend in die richtige R ich
tung und können m it dazu be itra
gen, Vertrauen in das System zu 
schaffen und zu festigen, w ie auch 
die Bereitschaft stärken, es zu er
halten und in Zukunft weiterhin zu 
seiner Finanzierung beizutragen. 
Dies sind die entscheidenden Vor
aussetzungen für die „S icherheit 
der Renten“ .
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